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9. April 1965 Nr. 2068

Die Einwohmer~eme~ e Grench‘ui besitzt über das gesamte G-e—

meindegebiet genehmigte Zonen— und Etappenpläne, Im Zonenplan

Nord (westlicher Teil) drängten sich im Zusammenhan~ mit der

projektierten Ueberbauung Hohlen eine Ergänzung und Aenderung auf,

was eine Korrektur des rechtsaültigen Planes notwendig machte, In

~betracht dieser Tatsache unterbreitet die Gemeinde Grenchen dem

Rc&rierungsrat eine Zonenrlanerwejterun,~_“Hohlon~‘ umfassend die

ParzollgnGBGrenci~n~Trn~e7927EO2~423850986

~~zur Gen ehmi
gung.

Bis heute war ij~ Zonenplan Nord nur die Parzelle Nr. 2903

eingeschlossen, die sich in d~r 2. Eauetappe befand. Diese, wie

alle übrigen im erwähnten Zonengebiet liegenden Grundstücke werden

neu in die 1, Eauetappe einbezogen, Mit Ausnahme der Parzelleh

Nrn, 5902 und 4238 (rot hemaltes Gebiet), welche der dreige~chos_

sigen Wohnzone ~ugetei1t werden,- befindet sich das übrig~ ~ebiet

(gelb bemalt) in der zweiaosohossig~~ Wohnzone, Die Ausnützungs

ziffer für das ganze Gebiet beträgt 0,6. Di~ bffentliche Planauf—

lage mit den speziellen Bauvorschriften erfolgte in der Zeit vom

4. Mai bis 4, Juni 1962, Inhert nützlicher Frist ~~de eine

Kollektiv_Einsprache von den Herren P. Affolter, W. Affolter und

Oh. Röthenmund eingereicht, Auf d~m Verhandlungewege T~rde diese

nach getroffener Vereinbarung zurückgezogen, Da es sich nur um

eine Erweiterung resp, Aenderung eines rechtsgültigen Planes han

delt und keine Einsprachen vorlagen, war der Gemeinderat gemäss

§ 15 des kantonalen Baugesotzos zur Genehmigung zuständig. Diese

erfolgte in der Sitzung des Rates vom 9, Juni 1964,
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Formell ~urdc das Verfahren richtig durchgeführt. Materiell

sind auch keine Bemerkungen anzubringen.

Es wird

beschlossen:

Der Zonenerwaiterun~ ~?Hohlen?? mit den speziellen Bauvor—

schriften wird die ~enohmibun~ crteilt~

Genehmi~ungsgebühr Fr. 24.——

Publikationskost~n Fr.14. ——

Total Fr. 53.—— (Staatskanzlei Nr. 290)

Im Kontokorrent mit der Ge-
meinde Grenchen zu verrechnen)

Dar Staatsschreiber:

Bau—Departement (4)
Kant, Hochbauamt (2)
Kant, Tiefbauamt (2)
Jur. Sekretär des Bau—Departemontes (2)
Kant~ Planungsstelle (2), mit Akten und 1 gen. Plan

~~eiberei Lebern, G-rcncher~, mit 1 ~;en, Plan
Kreisbauamt 1, Solothurn, mit 1 gen. Plan
Kant~ Finanzverwaltung (2)
Ammannamt der Einwohnerg~~maindo Grenchun
Bauverwalttuag dar Einwohnergemeinde Grenchen9 mit 1 gen. Plan
Amtsblatt (Publikation das .Dispositivs)


